Entwurf: Satzung der Landesjugendkonferenz Sachsen
Präambel
[bookmark: _Hlk159668556]Die Landesjugendkonferenz Sachsen ist ein selbstorganisiertes Gremium von Carereceiver:innen und Careleaver:innen, das sich für die Wahrnehmung der Rechte von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe und stationären Eingliederungshilfe in Sachsen einsetzt.
Das Fundament unserer Arbeit sind die Grundrechte, Menschenrechte und die in der UN-Kinderrechtskonvention sowie im SGB VIII niedergeschriebenen Kinder- und Jugendrechte. Die Landesjugendkonferenz setzt sich für Gleichberechtigung und gegenseitige Achtung der Individualität ein. Sie handelt tolerant und nach demokratischen sowie diskriminierungsfreien Prinzipien. 

Das vorrangige Ziel der Landesjugendkonferenz ist es, auf eine möglichst wirkungsvolle, gelebte Beteiligung in stationären Jugendhilfeeinrichtungen und Eingliederungshilfeeinrichtungen in Sachsen hinzuwirken. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, die Praxis stationärer Erziehungshilfen in Sachsen unter Beteiligung von jungen Menschen aus der Erziehungshilfe beteiligungsorientiert weiterzuentwickeln. Die Landesjugendkonferenz ist im Sinne des § 4a SGB VIII tätig zur Förderung „Selbstorganisierter Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung“.

Mit der Landesjugendkonferenz als selbstorganisiertes Gremium haben junge Menschen, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen leben und lebten, eine Plattform, die Begegnungsräume ermöglicht, wo gemeinsame Erfahrungen und Herausforderungen erkennbar werden, wo sie ihre Stimme erheben können, ihre Interessen bündeln können und diese an die freien Träger, Jugendämter, Einrichtungen und gegenüber (Fach)Politik und Öffentlichkeit vertreten können.  
Damit soll ein jugendpolitischer Aufbruch in Sachsen ermöglicht werden, der zum Ziel hat, gemeinsam mit Adressat:innen Angebote der stationären Jugendhilfe weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Die Landesjugendkonferenz wählt einen Sprecher:innenrat.

1. Mitglieder der Landesjugendkonferenz
Alle Kinder, Jugendliche und junge Volljährige ab 12 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs, die in Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe und stationären Eingliederungshilfe in Sachsen leben und gelebt haben, können Mitglieder der Landesjugendkonferenz sein. Wer von diesen jungen Menschen an Treffen der Landesjugendkonferenz teilnimmt, ist somit ein Mitglied der Landesjugendkonferenz. 
Es braucht für die Mitgliedschaft keinen Antrag, es fallen keine Mitgliedsgebühren an.
2. Sitzungen und Beschlussfähigkeit der Landesjugendkonferenz

Die Landesjugendkonferenz trifft sich jährlich zu einer Jahrestagung. Die Vorbereitung der Jahrestagung liegt in den Händen des Sprecher:innenrats und der begleitenden Fachkräfte. 

Auf der Jahrestagung werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die Mitglieder der Landesjugendkonferenz können dem Sprecher:innenrat Aufträge für seine Arbeit erteilen.

Änderungen der Satzung bedürfen einer zweidrittel Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Darüber hinaus soll es thematische Workshops geben.

3. Sprecher:innenrat der Landesjugendkonferenz
Der Sprecher:innenrat hat 15 Plätze. Die Landesjugendkonferenz wählt einen Sprecher:innenrat aus ihrer Mitte, der die Interessen der Mitglieder der Landesjugendkonferenz nach innen und außen vertritt. Er ist unabhängig und seine Mitglieder entscheiden eigenständig nach bestem Wissen und Gewissen.
Die Wahl findet im Rahmen des jährlichen Treffens der Landesjugendkonferenz statt.
Der Sprecher:innenrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
4. Wahl des Sprecher:innenrats
Sprecher:innen der Landesjugendkonferenz werden für zwei Jahre gewählt. Wiederwahlen sind möglich. 
Die mindestens sieben bis zu fünfzehn Sprecher:innen der Landesjugendkonferenz werden in geheimer Wahl von den Mitgliedern der Landesjugendkonferenz gewählt. 60 Prozent der Plätze im Sprecher:innenrat sind denjenigen vorbehalten, die noch in Einrichtungen leben.
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre und endet während der Jahrestagung der Landesjugendkonferenz. Neu gewählt werden jährlich nur die Hälfte der Mitglieder um eine kontinuierliche Arbeit im Sprecher:innerat der Landesjugendkonferenz zu gewährleisten.
Die Wahl erfolgt geheim und gemäß der Wahlordnung.
Sowohl Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Jugendhilfemaßnahme andauert, als auch Careleaver:innen, die die Hilfen zur Erziehung bereits verlassen haben, können sich als Kandidat:innen für die Wahl aufstellen. 
Alle weiterführenden Informationen zur Organisation und Durchführung der Wahl finden sich in einer separaten Wahlordnung. 
5. Begleitende Fachkräfte
Die Landesjugendkonferenz und der Sprecher:innenrat werden von pädagogischen Fachkräften des Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. unterstützt. Ihre Rolle besteht in der Unterstützung und Organisation aller Prozesse der Landesjugendkonferenz im Einvernehmen mit dem Sprecher:innenrat. Weitergehende Aufgaben der begleitenden pädagogischen Fachkräfte sind ua., Kontakt zu den Teilnehmer:innen der Landesjugendkonferenz zu halten und weiterzupflegen, Beratung und Begleitung anzubieten, falls es in ihren Einrichtungen zu Problemen kommt. Sie sind die Schnittstelle zu den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, organisieren Fachtagungen und Austauschrunden mit Fachkräften, sorgen in geeigneter Form dafür, dass die in der Landesjugendkonferenz diskutierten Themen in den Fachdiskurs eingebracht werden, koordinieren Gremienarbeit und haben die bundesweite Vernetzung der Landesjugendkonferenz und des Sprecher:innenrats im Blick. Außerdem ist es Aufgabe der begleitenden Fachkräfte, für das Weiterbestehen der Landesjugendkonferenz zu sorgen, entsprechende Berichte zu schreiben und Anträge zu stellen. 

Bei Konflikten zwischen den begleitenden Fachkräften und dem Sprecher:innenrat kann der Vorstand des Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. sowie das Landesjugendamt von beiden Seiten eingeschaltet werden.	


6. Sitzungen und Beschlussfähigkeit des Sprecher:innenrats

[bookmark: _Hlk159679963][bookmark: _Hlk159680627]Der Sprecher:innenrat der Landesjugendkonferenz und die Fachkräfte treffen sich während einer Legislaturperiode mindestens acht Mal zu einer Sitzung. Die Termine und Orte der Sitzung bestimmt der Sprecher:innenrat in Abstimmung mit den Fachkräften.
Jeder junge Mensch, der sich in den Sprecher:innenrat wählen lässt, sowie jede Fachkraft, verpflichtet sich, die Termine des Sprecher:innenrats nach Möglichkeit wahrzunehmen und mitzuarbeiten. Im Falle von Verhinderung der Teilnahme wird um eine frühzeitige Abmeldung gebeten. 
Sitzungen des Sprecher:innenrats finden in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit und außenstehender Personen statt.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichten sich die Mitglieder des Sprecher:innenrats der Landesjugendkonferenz und die begleitenden Fachkräfte zur Verschwiegenheit hinsichtlich vertraulicher Inhalte und Daten.
Jede:r Sprecher:in hat eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden während der offiziellen Sitzungen, gem. 6. Abs. 1 des Sprecher:innenrats gefällt.
Stimmberechtigt sind grundsätzlich alle Mitglieder des Sprecher:innenrates.  
7. Ausschluss von Sprecher:innen aus dem Rat
Zweimal unentschuldigtes und bei dauerhaftem entschuldigtem Fehlen im Zeitraum eines Jahres bei Sitzungen und Terminen des Sprecher:innenrats, wird nach Möglichkeit im Rahmen einer Sitzung mit der/m Betroffenen besprochen. Anschließend wird gemeinsam über das weitere Vorgehen entschieden. Sollte kein Gespräch im Rahmen einer Sitzung zu Stande kommen, entscheidet der Sprecher:innenrat.
Weiterhin kann während einer Sitzung des Sprecher:innenrats auf mündlichen Antrag eines Mitglieds des Sprecher:innenrats der Landesjugendkonferenz das Misstrauen gegenüber einem Mitglied des Rats ausgesprochen werden. Ein Misstrauensvotum darf jedoch nicht in Abwesenheit der/des Betroffenen stattfinden. Der Antrag muss begründet dargestellt werden. 
Mitglieder der Landesjugendkonferenz haben die Möglichkeit, sich über die Arbeit der Sprecher:innen beim Sprecher:innenrat oder den begleitenden Fachkräften zu beschweren. 
8. Finanzen
Die Fachkräfte des Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. verwalten ein Budget zur Unterstützung der Landesjugendkonferenz in Höhe der durch das Land Sachsen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Das Budget wird dem Sprecher:innenrat transparent gemacht. 
Die Kosten für Sitzungen und Veranstaltungen der Landesjugendkonferenz und des Sprecher:innenrats, inklusive damit verbundener Fahrtkosten und der Verpflegung vor Ort, werden für alle Teilnehmer:innen gedeckt. 
8. Satzungsänderungen und Gültigkeit

Satzungsänderungen werden auf der Jahrestagung der Landesjugendkonferenz mit einer zweidrittel Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen. 
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